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Öffentliche Bekanntmachung 
Widmungsverfügung 

 
Der nachstehende Weg im Stadtteil Altstadt der Hansestadt Stralsund wird gemäß § 7 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-MV) vom 13. Januar 1993 (GVOBl. M-V S. 42), geändert durch das Gesetz vom 2. März 1993 
(GVOBl. M-V S. 178), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221), dem öffentlichen Verkehr 
gewidmet: 
 
Lagebezeichnung des Weges:      
 

Gemarkung Stralsund, Flur 23 
 

In der Bucht  
abzweigend von der Heilgeiststraße Nr. 63 in nordwestlicher Richtung zur Wasserstraße Nr. 68,   
Flurstück 68/7 teilw. 

 

Festsetzungen:  
Klassifizierung:        sonstige öffentliche Straße gemäß § 3 Nr. 3 StrWG-MV  
Funktion:         Erschließung  
Widmungsbeschränkung:  Fußgänger, Radfahrer 
Straßenbaulastträger:    Hansestadt Stralsund 
 
 

Der Lageplan der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten Flächen liegt vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung 
beim Amt für Planung und Bau der Hansestadt Stralsund, Abt. Straßen und Verkehrslenkung, Badenstraße 17, 18439 
Stralsund, Erdgeschoss, aus. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
bei der Hansestadt Stralsund, Der Oberbürgermeister, Amt für Planung und Bau, Abt. Straßen und Verkehrslenkung, Postfach 2145, in 
18408 Stralsund oder bei jeder anderen Dienststelle des Oberbürgermeisters der Hansestadt Stralsund schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen. 
 
Stralsund, den 30.11.2020 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow  
Oberbürgermeister 
 
Anlage: Lageplan 
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Öffentliche Bekanntmachung 
Feststellung des geprüften Jahresabschlusses der Hansestadt Stralsund zum 31.12.2014  

und Entlastung des Oberbürgermeisters für das Haushaltsjahr 2014 
 
Gemäß § 60 Abs. 6 KV M-V wird der Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 03.12.2020 zur Feststellung des ge-
prüften Jahresabschlusses 2014 und über die Entlastung des Oberbürgermeisters für das Haushaltsjahr 2014 für die Hansestadt 
Stralsund mit folgendem Wortlaut öffentlich bekannt gemacht: 
 
Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund beschließt: 
 
A.  Feststellung des Jahresabschlusses 

 
1.  den aus Vorjahren bestehenden Ergebnisvortrag in Höhe von -10.657.531,78 EUR gemäß § 44 Absatz 5 GemHVO-Doppik 

unverändert auf neue Rechnung vorzutragen. 
  

2.  gemäß § 60 Abs. 5 Satz 1 KV M-V den geprüften Jahresabschluss 2014 der Hansestadt Stralsund mit einem ausgewiesenen 
Eigenkapital von 297.115.573,34 EUR bei einer Bilanzsumme von 644.879.385,26 EUR und einem Jahresergebnis (nach 
Rücklagenentnahme) von 0,00 EUR festzustellen. 

B.  Entlastung des Oberbürgermeisters 
 
    Dem Oberbürgermeister der Hansestadt Stralsund, Herrn Dr.-Ing. Alexander Badrow, wird gemäß § 60 Abs. 5 Satz 2 KV M-V für 

das Haushaltsjahr 2014 die Entlastung erteilt. 
 
Der Jahresabschluss, der abschließende Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses und des Rechnungsprüfungsamtes liegen 
zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Bekanntmachung an für sieben Werktage zu den allgemeinen Öffnungszeiten im Kämmereiamt, 
Heilgeiststraße 63, Zimmer 101, öffentlich aus. 
 
Stralsund, 21.12.2020 
 

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow 
Oberbürgermeister  
 
 
 
 
 
Hansestadt Stralsund                                           Stralsund, 21.12.2020 
Der Gemeindewahlleiter 

	
Mitteilung des Gemeindewahlleiters - Mandatsniederlegung 

 
Das Mitglied der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund, Herr Maik Bowitz, Wählergemeinschaft Bürger für Stralsund (BfS), hat sein 
Mandat niedergelegt. 
 
Der Sitz geht gemäß Feststellung der Reihenfolge der Ersatzpersonen in den einzelnen Wahlbereichen auf Herrn Tino Rietesel (BfS) 
über. 
 

 
Klaus Gawoehns 
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A u s f e r t i g u n g 
	

Staatliches Amt für 
Landwirtschaft und Umwelt 

Vorpommern 

Badenstraße 18, 18439 Stralsund	

	

Freiwilliger Landtausch Voigdehagen I 
Landkreis Vorpommern-Rügen 
Aktenzeichen: 5433.2-N-088-261 
 
Flurbereinigungsgebiet: 
Hansestadt Stralsund 
 
Gemarkung Voigdehagen 
Flur 1, Flurstücke 112/2, 158/1, 179 und 185  
 

Ausführungsanordnung 
 

1.   Im Freiwilligen Landtausch Voigdehagen I wird die Ausführung des Tauschplanes angeordnet (§ 103f Abs. 3 S. 2 und 3 Flurberei-
nigungsgesetz [FlurbG]). 

 

2.   Als Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustandes und damit der rechtlichen Wirkungen des Tauschplanes wird der 
19.01.2021 festgesetzt. 

 

  Mit diesem Tage werden die betreffenden Grundstücke Eigentum der neuen Eigentümer. Etwaige bestehende Rechte, Beschrän-
kungen und öffentlich-rechtliche Lasten gehen auf den neuen Eigentümer über. 

 

3.   Der Übergang des Besitzes und der Nutzung der Grundstücke erfolgt mit dem Eintritt des neuen Rechtszustandes, soweit  die 
Teilnehmer nichts Abweichendes vereinbart haben. 
 

4.   Haben Festsetzungen des Tauschplans Auswirkungen auf Nießbrauchs- oder Pachtverhältnisse, können Anträge auf  
a) Verzinsung einer Ausgleichszahlung, die der Empfänger der neuen Grundstücke für eine dem Nießbrauch unterliegende 

Mehrzuteilung von Land zu leisten hat (§ 69 FlurbG), 
b) Veränderung des Pachtzinses oder ähnliches bei einem Wertunterschied zwischen altem und neuem Pachtbesitz (§ 70 

FlurbG) und 
c) Auflösung des Pachtverhältnisses bei wesentlicher Erschwerung in der Bewirtschaftung des Pachtbesitzes aufgrund der Än-

derungen durch den Freiwilligen Landtausch (§ 70 Absatz 2 FlurbG) 
 

nur binnen einer Frist von drei Monaten seit dem ersten Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Anordnung gestellt werden. 
In den Fällen zu c) ist nur der Pächter antragsberechtigt. 

 
Gründe: 
Grundlage der Ausführungsanordnung ist der unanfechtbare Tauschplan. Seine Ausführung war gemäß § 103f Abs. 3 Satz 2 und 3 
des Flurbereinigungsgesetzes anzuordnen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Ausführungsanordnung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Staatlichen Amt für Landwirt-
schaft und Umwelt Vorpommern, Sitz Stralsund, oder dessen Außenstelle, Sitz Ueckermünde, erhoben werden. 
 
Stralsund, den 08.12.2020 
Im Auftrag 
gez. Klatt LS 
 
 
Ausgefertigt: 
Stralsund, den 08.12.2020 

 


